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„Wer überhaupt lernen wi l l , wie man die Sache an-
zugreifen hat, um ein allen Staatsbürgern . . . wohl-
bekanntes Rechtsinstitut in einer möglichst ab-
strakten und unverständlichen Weise darzustellen, 
braucht nur den Titel des deutschen Entwurfs über 
die Unterhaltspflicht zu lesen." 

Anton Menger,  i n seiner K r i t i k am Entwur f 
des BGB (Das bürgerliche Recht 
und die besitzlosen Volksklassen, 1889) 

„Kasuistik ist nie entbehrlich, stets nur zu delegie-
ren; . . . Insofern gibt es zwar eine ,Flucht in die Ge-
neralklausel', jedoch keine ,Flucht aus der Verant-
wortung'. Legislative kann sich nicht in General-
klauseln davonstehlen und der Justiz zu deren ur-
eigener Verantwortung jene Lasten aufbürden, die 
sie selbst zu tragen nicht bereit war." 

Joachim  Gemhuber,  i n seiner K r i t i k 
an familienrechtlichen Reformgesetzen 
(Neues Familienrecht, 1977) 





Einleitung 

I . Gesetzliche Grundlagen der Unterhaltspflicht 

1. Unterhaltsrechtsverhältnis 

Die gesetzliche Verpflichtung, einem anderen Menschen durch Unter-
stützung die Befriedigung seiner Lebensbedürfnisse zu ermöglichen 
oder zu erleichtern, nennt man Unterhaltspflicht.  Nach bürgerlichem 
Recht kann sich eine solche Verpflichtung im wesentlichen aus drei 
Gründen ergeben: Verwandtschaft,  Ehe und Ehescheidung1. Diese fami-
lienrechtliche Beziehung w i rd als unterhaltsrechtliches Grundverhältnis 
bezeichnet2. 

Nach § 1601 BGB sind Verwandte in gerader Linie verpflichtet,  ein-
ander Unterhalt zu gewähren. Hierbei ist die Unterhaltspflicht der El-
tern gegenüber ihrem Kinde der wichtigste Fall, wei l Kinder nicht er-
werbstätig und daher regelmäßig unterhaltsbedürftig  sind. Sonstige 
Fälle des Verwandtenunterhalts haben durch staatliche Sozialleistungen 
(Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung) ihre bürgerlichrecht-
liche Bedeutung weitgehend verloren 3. Die gesetzliche Regelung des 
Verwandtenunterhalts findet sich im dritten Titel des Abschnitts „Ver-
wandtschaft" in §§ 1601—1615 ο BGB; dabei enthalten §§ 1601—1615 all-
gemeine Vorschriften  und §§ 1615 a—1615 ο Sonderregeln für den Un-
terhalt des nichtehelichen Kindes. 

Einen anderen Unterhaltsgrund bildet die bestehende Ehe. Der Ehe-
gattenunterhalt hat zwei grundverschiedene Ausprägungen, je nachdem, 
ob die Ehegatten in häuslicher Gemeinschaft oder getrennt leben. Bei 
bestehender Lebensgemeinschaft sind beide Ehegatten gemäß § 1360 
BGB einander verpflichtet,  durch ihre Arbeit und ihr Vermögen die Fa-
mil ie angemessen zu unterhalten, d. h. ihre individuellen Unterhaltsan-
sprüche gehen — ggf. zusammen mit den Ansprüchen der Kinder — im 

1 Außerdem gibt es Unterhaltspfl ichten 
— des Vater gegenüber der Mutter eines nichtehelichen Kindes (§§ 1615 1— 

1615 m BGB) 
— gegenüber dem Partner einer nichtigen oder aufgelösten Ehe (§§26, 37 

EheG) 
— des Erben gegenüber den Familienangehörigen des Erblassers (§ 1969 BGB). 

2 Göppinger,  Unterhaltsrecht, Rdn 14, 228 f. 
3 Dazu Ruland,  S. 235 f. 
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kollektiven Familienunterhalt auf 4. Solche Ansprüche kommen so gut 
wie nie vor Gericht, wei l Diskrepanzen zwischen Anspruch und Wirk-
lichkeit in der intakten Familie auf andere Weise ausgeglichen werden. 
Deshalb sind sie auch nicht Gegenstand dieser Arbeit, wei l das Problem 
der individuellen Bezifferung  nicht existiert. Wenn der Familienver-
band auseinanderbricht, verwandelt sich der Anspruch notwendiger-
weise in einen Individualanspruch auf Barunterhalt gegen den getrennt 
lebenden Ehegatten (§ 1361). Der Charakter dieses Anspruchs ähnelt 
demjenigen des Unterhalts nach Scheidung der Ehe, dem dritten unter-
haltsrechtlichen Grundverhältnis. Während die Unterhaltspflicht in den 
beiden anderen genannten Fällen auf einer dem Recht vorgegebenen 
Solidarität der Generationen bzw. der Ehepartner beruht5, liegt der ge-
setzgeberische Grund für die Unterhaltspflicht unter Geschiedenen nicht 
in gleicher Weise auf der Hand. Unter der Geltung des Schuldprinzips 
wurde derjenige Ehegatte, der seine Pflicht zur ehelichen Lebensge-
meinschaft schuldhaft verletzt hatte, mit der Alimentierung des bedürf-
tigen Ehegatten als sekundärer Leistungspflicht belastet. Nach der Ab-
kehr vom Verschuldensgedanken kann man die ratio legis am ehesten 
in einer Pflicht zur Abwendung spezifisch ehebedingter Bedürftigkeit 
sehen; diese Pflicht beruht jedoch letztlich auf der Fortwirkung ehe-
licher Beistandspflichten 6. Der Unterhalt des geschiedenen Ehegatten ist 
in §§ 1569—1586 b ausführlich geregelt; der Grundsatz der wirtschaft-
lichen Eigenverantwortung (§ 1569) erscheint dabei eher als Ausnahme 
denn als Regel. 

2. Sachliche Voraussetzungen 

Sachliche Voraussetzungen eines Unterhaltsanspruchs sind Bedürftig-
keit des Anspruchstellers und Leistungsfähigkeit des in Anspruch Ge-
nommenen. 

Gemäß § 1602 I ist bedürftig,  wer außerstande ist, sich selbst zu unter-
halten. Etwas präziser ordnet § 1577 I an, daß ein geschiedener Ehegatte 
keinen Unterhalt verlangen kann, solange und soweit er sich aus seinen 
Einkünften und seinem Vermögen selbst unterhalten kann. Dabei ist 
nicht allein die wirtschaftliche Situation des Anspruchstellers — der 
„Ist-Zustand" — zu betrachten, sondern auch normativ die Frage zu be-

4 Gernhuber,  Lehrbuch § 2111. 
5 Holzhauer  JZ 77, 73. 
6 Weder der Aspekt ehebedingter Bedürft igkeit  noch der Gedanke der Fort-

w i rkung reichen für sich al lein zur Erk lärung aus; aA Schuhmacher  MDR 76, 
881, 884 und MünchKomm / Richter  § 1569 Rdn 1. Die Verbindung beider Ge-
sichtspunkte betonen die Begründung des l .EheRG (BT-Drucks 7/650, S. 121) 
und Gernhuber  § 30 I 2, S. 383. Vgl. im übrigen Rolland  § 1569 Rdn 7 mi t wei-
teren Nachweisen. 



I . Gesetzliche Grundlagen der Unterhaltspfl icht 15 

antworten, welche Anstrengungen von einem Berechtigten zu erwarten 
sind, bevor die Inanspruchnahme anderer in Betracht kommen darf. 
Demnach setzt Bedürftigkeit  voraus, daß der Betroffene  weder aus zu-
mutbarer Arbeit, noch aus Vermögenseinkünften, noch aus einer zumut-
baren Verwertung seines Vermögensstammes noch aus sonstigen Ein-
künften seinen Lebensbedarf  hinreichend bestreiten kann7. Das Schei-
dungsfolgenrecht konkretisiert die Bedürftigkeit  mangels Erwerbsein-
künften durch eine abschließende Aufzählung von Unterhaltstatbestän-
den (§§ 1570—1573, 1575, 1576), die den geschiedenen Ehegatten in be-
stimmten, meist ehebedingten Situationen von der Pflicht zu eigener 
Erwerbstätigkeit befreien. 

Die Leistungsfähigkeit des Anspruchsgegners als zweite sachliche Vor-
aussetzung eines jeden Unterhaltsanspruchs (§§ 1603 I, 1581) ist Aus-
druck des Grundsatzes, daß Selbsterhaltung vor Fremderhaltung geht8. 
Es wäre wirtschaftlich sinnlos, einen Unterhaltsverpflichteten  derartig 
zu belasten, daß er selbst bedürftig und somit unterhaltsberechtigt 
würde. Leistungsfähig ist daher nur derjenige, der Unterhalt gewähren 
kann, ohne seinen eigenen angemessenen Unterhalt — unter Berück-
sichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen — zu gefährden (§ 1603 I). 
Dem Verpflichteten werden also die Mittel, die er für sich selbst benö-
tigt, als sogeannter Selbstbehalt belassen. Dieser Betrag markiert die 
Opfergrenze,  an der die Unterhaltserwartungen der Gläubiger enden; je 
nach Stellung des Gläubigers liegt sie unterschiedlich hoch9. 

3. Konkurrenzen 

Unter den leistungsfähigen Unterhaltsverpflichteten  muß eine feste 
Ordnung verhindern, daß jeder von ihnen die Bedürftigkeit  des An-
spruchstellers mit dem Hinweis auf dessen anderweitige Unterhaltsan-
sprüche verneinen kann. Gemäß §§ 1608, 1584, 1606 I haftet zunächst der 
(frühere  oder gegenwärtige) Ehegatte, danach haften die Abkömmlinge 
vor den Eltern des Bedürftigen. Für den umgekehrten Fall, daß ein Ver-
pflichteter mehreren Unterhaltsberechtigten gegenübersteht und nicht 
leistungsfähig genug ist, alle Ansprüche zu befriedigen, bestimmt § 1609 
folgende Reihenfolge: Erstrangig berechtigt sind minderjährige unver-
heiratete Kinder und Ehegatten, an zweiter Stelle übrige, insbesondere 
volljährige Kinder, auf den folgenden Rängen Enkel und andere Ver-
wandte10. 

7 Schwab,  Familienrecht, Rdn 504. 
8 Motive  S. 685. 
9 Näheres i m 3. Tei l unter I I I . 
1 0 Zu Rangfragen genauer im 3. Tei l unter IV. 


